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Eine europäische Wahl braucht einen 

europäischen Wahlzettel 

 

Der Bundeskongress der JEF möge beschließen: 

1) Dass der Bundesvorstand die Inhalte dieses Antrags innerhalb der 

Europa-Union Deutschland aktiv vorantreibt. 

Inhaltlicher Teil: 

Die JEF nimmt zur Kenntnis, dass das Europawahlgesetz in §9, Abs. 1, Satz 3 

die folgende Regelung „Der Bezeichnung ihres Wahlvorschlages kann eine 

Partei den Namen und die Kurzbezeichnung ihres europäischen 

Zusammenschlusses […] anfügen.“ trifft. 

Die JEF nimmt weiterhin zur Kenntnis, dass diese Regelung entsprechend auch 

in §32, Abs. 1, Ziffer 1 der Europawahlordnung wie folgt hinterlegt ist: „als 

Wahlvorschlag einer Partei den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie 

eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; ​die Partei kann den Namen 

und die Kurzbezeichnung ihres europäischen Zusammenschlusses 

anfügen​;“. 

Die JEF fordert, dass aus dieser Möglichkeit, den europäischen 

Zusammenschluss auf dem Wahlzettel aufzuführen, eine Pflicht gemacht wird 

und die oben genannten gesetzlichen Rahmenbedingungen dementsprechend 

angepasst werden müssen. 

 


